
  

 

Die nachstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche 
Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Ohne Übernahme irgendeiner Gewähr wird sich die Bayer MaterialScience AG bemühen, diese Hinweise auf dem jeweils 
aktuellen Stand zu halten. Eine Benachrichtigung über etwaige Aktualisierungen kann und wird nicht erfolgen.  
 
Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. 
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb 
unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.  
 
Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
 

Angaben zu “SVHC” unter REACH 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir sind bestrebt, Sie bei den Informationsverpflichtungen nach Artikel 33 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) zu unterstützen. Diese 
Verpflichtungen betreffen Lieferanten, deren Erzeugnisse mehr als 0,1 
Massenprozent eines Stoffs enthalten, der auf der Kandidatenliste steht 
(sogenannter "besonders besorgniserregender Stoff", engl. "Substance 
of Very High Concern", SVHC). Die jeweils aktuelle Fassung der 
Kandidatenliste finden Sie auf der Internetseite der ECHA unter 
http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp 
 
Bitte entnehmen Sie dem Kapitel "Zusammensetzung" in den 
Sicherheitsdatenblättern unserer Produkte die Information, ob Stoffe, die 
auf der Kandidatenliste stehen, in einer Konzentration von mehr als 0,1 
Massenprozent enthalten sind. 
 
Sollte ein Stoff zur Kandidatenliste neu hinzugefügt werden und im 
Kapitel „Zusammensetzung“ eines Sicherheitsdatenblattes nicht bereits 
aus anderen Gründen deklariert sein, wird dieses Kapitel entsprechend 
überarbeitet werden, sofern der betreffende Stoff in einer Konzentration 
von mehr als 0,1 Massenprozent in unserem Produkt enthalten ist. In 
diesem Fall erhalten Sie unaufgefordert die aktualisierte Ausgabe des 
Sicherheitsdatenblattes zugesandt, vorausgesetzt, Sie haben das 
betreffende Produkt innerhalb der letzten 12 Monate von uns bezogen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bayer MaterialScience AG 
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